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Anhänge:  
1. Antrag auf Zulassung als Börsenhändler an den 
    Eurex-Börsen 
2. Anlage zum Antrag auf Zulassung als Börsenhändler 
    an den Eurex-Börsen 
3. Merkblatt zum Antrag auf Zulassung als Börsen-  
    händler an den Eurex-Börsen 

Zusammenfassung: 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchführungsrichtlinie 
der Kommission (Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, „FRUG“) wird zum 1. November 2007 eine 
neue Zulassungsordnung für Börsenhändler an der Eurex Deutschland in Kraft treten. Dies macht ein 
verändertes Verfahren bei der Händlerzulassung notwendig. 

Die wesentlichen Änderungen in diesem Zusammenhang sind: 

1. Der Antrag muss von der zuzulassenden Person selbst gestellt werden. 
2. Vom Antragsteller ist ein Lebenslauf einzureichen. 
3. Das Formular zur persönlichen Zuverlässigkeit wurde angepasst. 
4. Die berufliche Eignung ist durch fachliche Kenntnisse und praktische Erfahrungen 

nachzuweisen.  
 
 

 

http://www.eurexchange.com


e u r e x  runds ch re iben  2 2 0 / 0 7  

   
 

Seite 1 von 1 

Änderung des Zulassungsverfahrens von Börsenhändlern an den Eurex-Börsen 

 
Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchführungsrichtlinie 
der Kommission (Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, „FRUG“) wird zum 1. November 2007 eine neue 
Zulassungsordnung für Börsenhändler an der Eurex Deutschland in Kraft treten. Dies macht ein verändertes 
Verfahren bei der Händlerzulassung notwendig. 

Die wesentlichen Änderungen in diesem Zusammenhang sind: 

1. Der Antrag muss von der zuzulassenden Person selbst gestellt werden. 
2. Vom Antragsteller ist ein Lebenslauf einzureichen. 
3. Das Formular zur persönlichen Zuverlässigkeit wurde angepasst. 
4. Die berufliche Eignung ist durch fachliche Kenntnisse und praktische Erfahrungen 

nachzuweisen.  

Fachliche Kenntnisse sind gegeben, wenn der Antragsteller ausreichende Kenntnisse über die Eurex-Regel- 
werke sowie die Funktionsweise des Handels an Eurex besitzt. Der Nachweis der erforderlichen Kenntnisse 
wird künftig insbesondere durch die erfolgreiche Ablegung der Eurex-Börsenhändlerprüfung erfolgen oder 
durch einen gleichwertigen Nachweis, der entsprechende Eurex-Regelwerks- und Marktmodellkenntnisse 
bestätigt. 

Praktische Erfahrung ist gegeben, wenn der Antragsteller erfolgreich an einer funktionalen Eurex®-System- 
schulung teilgenommen hat. Ein alternativer Nachweis besteht in der Zulassung zum Handel von mindestens 
sechs Monaten innerhalb der letzten zwei Jahre vor Antragstellung an einer von Eurex anerkannten Börse 
oder an einem multilateralen Handelssystem.  

Bei einem Wechsel eines Eurex-Börsenhändlers zu einem anderen zugelassenen Unternehmen sind 
zukünftig das erfolgreiche Bestehen der Börsenhändlerprüfung innerhalb der letzten zwei Jahre und 
mindestens sechsmonatige praktische Erfahrungen innerhalb der letzten zwei Jahre notwendig. Alternativ 
kann der Nachweis über die fachlichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen durch eine mindestens 
zwölfmonatige Zulassung des Antrag stellenden Händlers an einer der Eurex-Börsen innerhalb der letzten 
zwei Jahre und einer formlosen Bestätigung des bisherigen Arbeitgebers über die Tätigkeit im Handel 
erbracht werden.  

Ferner weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Status „Börsenhändler mit vorläufiger 
Zulassung“ nicht in der Zulassungsordnung vorgesehen ist. Bestehende Börsenhändler mit vorläufiger 
Zulassung haben zum Ablauf der neunmonatigen Frist die notwendige praktische Erfahrung erlangt, müssen 
zum Nachweis der fachlichen Kenntnisse jedoch die Eurex-Börsenhändlerprüfung erfolgreich ablegen.  

Die neuen Antragsunterlagen sowie weitere Details zur Zulassung als Börsenhändler an den Eurex-Börsen 
erhalten Sie als Anlagen zu diesem Rundschreiben. Diese Unterlagen werden ab dem 1. November 2007 auf 
der Eurex-Website www.eurexchange.com unter folgendem Pfad zur Verfügung stehen: 

Formulare > Handel-Derivate > Einzelformulare > Mitgliedschaft > Zulassung & Registrierung von 
Personen, Benutzerkennungen 

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Member Services & Admission Team unter der Telefonnummer +49-69-211- 
1 17 00 gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Frankfurt, 29. Oktober 2007 
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